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Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn der 
Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst 
begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und 
gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert. 

Vor diesem Hintergrund erklärt der Mieter: 

Ich verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten 
Dienstleistungen beginnen (§ 357a Abs. 2 BGB). 

 

Ja (  )  Nein (  ) (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Ich stimme ausdrücklich zu, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten 
Dienstleistungen beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein 
Widerrufsrecht verliere (§ 356 Abs. 4 Nr. 2 BGB). 

 

 

____________________________________ 
Ort, Datum 

____________________________________ 
eigenhändige Unterschrift des Mieters 

  
____________________________________ 
Ort, Datum 

____________________________________ 
eigenhändige Unterschrift der Erziehungs- bzw. 
Vertretungsberechtigten 

 

 


